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31. Jahrgang Nr. 3

DER FOURIER @@ e o

Offizielles Organ des Schweizerischen Fourierverbandes und des Verbandes Schweizerischer Fouriergehilfen

Nachdruck sdmtlicher Artikel nur mit Bewilligung der Redaktion Amtlich beglaubigte Auflage 6333 Exemplare

VON MONAT ZU MONAT

Die Verstirkung der Flugwéffe

Das hervorstechendste Ereignis des abgelaufenen Monats bilden die Bemithungen der Armeeleitung
zur Verstdrkung unserer schweizerischen Flugwaffe. In der ausserordentlichen Januarsession stimm-
ten die eidgendssischen Rite einem bundesritlichen Antrag auf Beschaffung von 100 Jagdflugzeugen
des britischen Modells «Hunter Mk.VI» im Gesamtkostenbetrag von 313 Millionen Franken zu,
und wenige Tage spiter legte der Bundesrat dem Parlament eine neue, vom 31.Januar datierte
Botschaft vor, mit welcher die Bestellung von 100 JTagdflugzeugen des in den Flug- und Fahrzeug-
werken Altenrhein entwickelten schweizerischen Typs P-16 beantragt wird, woliir ein Kosten-
betrag von 407 Millionen Franken erforderlich ist. Um diese beiden Flugzeugvorlagen, die gemein-
sam Ausgaben im Totalbetrag von 720 Millionen Franken verursachen, zu verstehen, missen wir
etwas zuriickblicken.

[. Angesichts der hohen Kosten der Flugwaffe — diese verschlingt jahrlich rund 20 Prozent der
laufenden Militirausgaben — wurde schon im Jahr 1950 der grundsitzliche Beschluss gefasst, im
Sinn einer Sparmassnahme den Bestand unserer Armee an Flugzeugen von 500 auf 400 Apparate
herabzusetzen. Diese Zahl von 400 Flugzeugen ist noch heute wegweisend.

Im Jahre 1948 sind wir vom Kolbenflugzeug abgewichen und zum Diisenjéager {ibergegangen. Die
seitherigen Beschaffungen von Diisenflugzeugen erfolgten in den nachstehenden Serien:

— eine erste Serie von 75 «Vampire», zwischen April 1949 und Mai 1950 [lugfertig in England
gekault;

— eine zweite Serie von 100 «Vampire», zwischen Mirz 1951 und November_]952 beschafft;
dafiic wurden nur noch die Motoren im Ausland gekauft, wihrend die Zellen und ibrigen
Bestandteile in der Schweiz hergestellt wurden;

— eine erste Serie von 150 «Venom», zwischen Juni 1953 und August 1956 in Lizenz ganz in der
Schweiz hergestellt;

— eine zweite Serie von /00 «Venom», die zwischen August 1956 und April 1958 ebenfalls ganz
als schweizerische Lizenzfabrikation hergestellt wird und deren Ablieferung demnichst zu Ende
geht.

Da fiir weitere Beschalfungen der «Venoms nicht mehr in Frage kommt — dieses Flugzeug ist
in den 5 Jahren, in denen es bei uns eingefiihrt ist, durch die moderne Entwicklung iiberholt wor-
den — war es notwendig, einen neuen, fiir unsere Armee passenden Flugzeugtyp zu suchen. Die
rechtzeitige Vorbereitung der Beschaffung neuer Flugzeuge ist unerldsslich, um den Bestand unserer
Flugwaffe auf der Hohe von 400 Maschinen zu erhalten. Wenn man bei uns davon ausgeht, dass
ein Kampfflugzeug wihrend 10 Jahren frontverwendungsfdhig ist — was zweilellos ein dusserstes

Orientierungslauf der Sektion Bern des SFV 31.Mai | 1. Juni 1958.
Anmeldeschluss: 18. April 1958 (siehe Ausschreibung «Der Fouriers Februar 7958).
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Maximum bedeutet — werden bereits in den Jahren 1952 bis 1962 die beiden Serien der «Vampire»
aus dem Flugdienst ausscheiden und deshalb ersetzt werden miissen. Angesichts der langen Liefer-
fristen, mit denen im Flugzeugwesen gerechnet werden muss, ist es notig, heute schon die erfor-
derlichen Bestellungen aufzugeben. Nur so ist ein rechtzeitiger Ersatz der abgehenden Flugzeuge
moglich, und nur so kann vermieden werden, dass unser Flugzeughestand unter die festgelegte Zahl
sinkt.

2. Im Bestreben, einen Flugzeugtyp zur Verfiigung zu haben, der den besonderen schweizerischen
Anforderungen, insbesondere der Verwendbarkeit auf kurzen Start- und Landepisten und einer
hohen Wendigkeit im Gebirge, entspricht, hat unser Land bedeutende Anstrengungen unternom-
men, um einen eigenen schweizerischen Flugzeugtyp zu entwickeln. Nach mehrjihrigen Vorarbeiten
ist nun der in den Flug- und Fahrzeugwerken Altenrhein herausgebrachte Diisenjager P-16, der
diesen Anforderungen entspricht, so weit gediehen, dass seine Serienfabrikation aufgenommen
werden kann, Da jedoch die Lieferung des P-16 aus technischen Grinden nicht vor Mitte 1959
beginnen kann und sich bis ins Jahr 1962 hinein erstrecken wird, war es notwendig, vorerst noch
auf einen Flugzeugtyp zu greifen, der in einer Serie von 100 Stiick bereits vom Frithjahr dieses
Jahres hinweg lieferbar ist und dessen Ablieferung im April 1959 abgeschlossen sein wird. Dabei
gelangte man zum britischen Diusenjdger «Hunter Mk. VI», der auch in flugtechnischer Hinsicht
unseren Bediirfnissen entspricht. Die «Hunter», deren Beschaffung vom Parlament bewilligt ist,
sollen die erste Serie der «Vampire» ersctzen.

Als Ersatz fir die zweite Serie der «Vampire» schldgt nun der Bundesrat die Beschaffung einer
Serie von 100 Stiick des schweizerischen Diisenjdgers P-16 vor, Sofern die eidgentssischen Rite der
Vorlage zustimmen, sollen diese Maschinen zwischen Herbst 1959 und dem Frithjahr 1962 der
Truppe abgeliefert werden. Bis auf die Triebwerke des P-16, die aus Kostengrinden im Ausland
beschalft werden sollen, wird der P-16 ganz in der Schweiz hergestellt. 65 Prozent der dafir bewil-
ligten Kredite bleiben somit im Inland.

3. Die wesentlichste Aufgabe unserer Flugwaffe besteht in der Zusammenarbeit mit den Erdtruppen,
also in der Unterstiitzung der Erdtruppen durch Feuer, im Jagdeinsatz und in der Aufklarung,
Sodann hat sie der Sicherung unseres Luftraumes gegen eindringende fremde bzw. gegnerische
Flugzeuge zu dienen (Neutralitdtsschutz).

Die Unterstiitzung der Erdtruppen durch eigentlichen Kampleinsatz kann eine indirekte oder eine
direkte sein.

a) Die indirekte Unterstutzung, die den Normalfall darstellt, umfasst Aktionen gegen Ziele, die
ausserhalb der Gefechtszone der feindlichen Erdtruppen liegen. Sie bezweckt vor allem:

— die Zerstorung des feindlichen Wallen- und Transportpotentials ausserhalb des Gefechtsfeldes,

— die Einschrankung der feindlichen Bewegungen am Boden, z. B. durch Zerstorung wichtiger
Kommunikationen oder durch Angriffe gegen den militdrischen Verkehr ausserhalb der
Gefechtszone,

— die Herabsetzung des feindlichen Lultpotentials im Frontraum durch Angriffe gegen vorge-
schobene Flugpldtze und elektronische Fuhrungsmittel.

In gewissen Fillen erfiillt so die Flugwaffe die Funktionen der bei uns fehlenden weittragenden

Artillerie.

b) Die direkte Unierstiitzung der Erdtruppen durch die Flugwaffe umfasst Aktionen gegen Ziele,
die sich innerhalb der Gefechtszone befinden. Sie bezweckt die Vernichtung oder mindestens
die Schwachung der gegnerischen Angriffs- und Verteidigungsmittel.

Neben der Unterstiitzung der Erdtruppen, die bei der Aufgabenstellung fiir die Flugwalffe entschie-
den im Vordergrund steht, werden unsere Piloten in gewissen Lagen auch den Luftkampf aufneh-
men mussen und deshalb zum Jagdeinsatz gezwungen sein. Das ist einmal der Fall beim Neutrali-
tatsschutz, d.h. bei der Verhinderung des Eindringens fremder Flugzeuge in unser Hoheitsgebiet.
Sodann kann es sich als notig erweisen, Aktionen der Erdkampfflieger durch eigene Flieger zu
schiitzen. Zu Luftkdmpfen fithrt notgedrungen auch der Zusammenstoss mit gegnerischen Luft-
streitkriften, die unsere eigenen Aktionen zu storen beabsichtigen, und der Einsatz unserer Flieger
bei der Abwehr von Luftlandeoperationen. Aus diesen Grinden wird sich unsere Flugwaffe den
Luftkdmpfen nicht entziehen kinnen, wenn sie diese auch, um vorzeitige Abniitzung zu vermeiden,
in der Regel nicht sucht,
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Schliesslich ist unsere Flugwaffe eines der wichtigsten Mittel, welches der hoheren Fiihrung fiir
Aufklirungszwecke zur Verfiigung steht.

Wie unsere ganze Armee ist auch unsere Flugwalfe zu rein defensivem Einsatz bestimmt; sie ist
deshalb eine rein taktische Flugwaffe. Abgesehen von Schulflugzeugen verfiigen wir ausschliesslich
tiber Einsitzer. Da entsprechend ihren Aufgaben unsere Flugwaffe in der Lage sein muss, sowohl
in den Erdkampf einzugreifen wie auch den Luftkampf zu bestehen, sind ihre Maschinen Mehr-
zweckflugzeuge, die so sehr im Erdkampf als Jagdbomber wie auch im Luftkampf als Jdger eingesetzt
werden konnen und die auch als Aufkldrer verwendbar sind. Sie sollen anfinglich, das heisst
solange sie einem allfdlligen Luftgegner leistungsmissig ebenbiirtig sind, vorwiegend fur Jagd-
und Aufklarungsaufgaben und nach einiger Zeit, wenn ihre relative Leistungsfahigkeit abnimmt,
mehr fir den Erdkampf eingesetzt werden. Auf diese Weise ist der kleinere Teil, in der Regel ca. /4
unseres Kampfflugzeugbestandes, umfassend die raschesten Flugzeuge, primir fir Jagd und Auf-
klirung und das Gros primir fiir das Eingreifen in den Erdkampf bestimmit,

Es bleibt nun also abzuwarten, ob in der Marzsession die eidgenossischen Rite auch dem bundes-
riatlichen Antrag auf Beschaffung von 100 Stiick des P-16 zustimmen werden. Damit wire fiir die
nichsten 3 bis 4 Jahre der festgelegte Bestand unserer Flugwafle sichergestellt. k.

Unvorsichtigkeiten

von Fourier Koch, stidtischer Lebensmittelexperte, Ziirich

Unvorsichtigkeiten, ganz besonders grob-fahrlassige, strafbare, bringen stets soviel Kummer und
Sorgen, Arger und Verdruss und dazu allerhand Unkosten, dass unbedingt wieder einmal darauf
hingewiesen werden darf.

Petrol, Benzin, Lein-, Mineral- oder Schmierol, Brennsprit, Glyzerin, Beizen, ja sogar Salz-,
Schwefel- oder Essigsiure in Speisecl-, Bier-, Mineral-, Tafelwasser-, Wein-, Chianti- oder Spiri-
tuosentlaschen abzufiillen und aufzubewahren, das ist unvorsichtig-leichtsinnig, Die eidgendssische
Lebensmittelverordnung, an die sich auch Militarpersonen im eigenen Interesse zu halten haben,
verbietet, in Gefdssen, die bestimmungsgemiss der Aufbewahrung von Lebensmitteln dienen,
gesundheitsschidliche Stoffe abzugeben und aufzubewahren. Trotzdem ereignen sich immer Unfille
mit oft recht tragischen Folgen. Wird aber anlisslich von Inspektionen ausdriicklich darauf hin-
gewiesen, heisst es oft mit einem spottisch-iiberlegenen Licheln, da sei bis anhin immer so gemacht
worden. Verwechslungen seien ganz ausgeschlossen., Niemand ausser dem damit vertrauten Per-
sonal habe Zutritt usw. Tatsachen beweisen aber zur Genlige, dass dem nicht so ist, Also Vorsicht
in diesen Dingen. Es lohnt sich.

Gesundheitsschidliche Stoffe sind immer und tiberall in unbedingt auffallend bezeichneten Blech-
kannen oder in eigens zu diesem Zwecke hergestellten, viereckigen, griinen, mit dem bekannten
«Gifty-Merkmal (Totenkop! mit gekreuzten Knochen) besonders auffillig gekennzeichneten Fla-
schen abzufiillen und aufzubewahren. Gifte diirfen nur in verschlossenen Schriinken und nicht mit

Lebensmitteln zusammen aufbewahrt werden, um jede Verwechslung mit aller Sicherheit auszu-
schalten.

Milchtransportkannen werden auch in Militirkiichen immer wieder zur Aufbewahrung und zum
Transport von Suppe, Fleisch, Tee, Kaffee oder gar Schweinefutter verwendet, Das vermindert die
ohnehin stark gefdhrdete Qualitit und Haltbarkeit unseres weitaus wertvollsten Nahrungsmittels,
unserer Milch. In Milchtransportkannen, die als Eigentum einer Milchgenossenschaft, einer Mol-
kerei oder eines Milchgeschdftes bezeichnet sind, darf allein nur Milch aufbewahrt und transportiert
werden. Der Einwand, es stiinden der Militdrkiiche zuwenig geeignetes Geschirr zur Verfiigung,
gilt nicht. Die Eidgendssische Lebensmittelverordnung bestimmt ausdriicklich, Milchtransportgefisse
diirfen zu keinen andern Zwecken verwendet werden. Alle Milchgefisse sind sofort kalt auszu-
spiilen, dann erst mit heissem Sodawasser und Biirste, nicht Lappen, griindlich zu reinigen, heiss
nachspiilen und umgestiilpt offen austrocknen lassen. Das Umwickeln der Milchkannendeckel mit
Zeitungen, schmutzigen, {ibelriechenden Stofflappen beeintrichtigt ebenfalls Qualitit und Halt-
barkeit unseres wertvollsten Nahrungsmittels. Wahrend die Reduktase einer normalen Vollmilch
mindestens sechs Stunden betrdgt, reduziert sich die Entfirbungszeit bei einer unvorsichtig

55



	Von Monat zu Monat : die Verstärkung der Flugwaffe

